
692 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 

13. 6. 1962 

Regierungsvorlage 

Vereinbarung 
zwischen der Republik' österreich und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft über den' 
Verzicht auf die Beglaubigung und über den 
Austausch von Personenstandsurkundenl 
Zivilstandsurkunden sowie über die Beschaf-

fung von Ehefähigkeitszeugnissen. 

I. ABSCHNITT. 

Ver z ich tau f dieB e g lau b i gun g. 

Artikel 1. 

Urkunden, die d!!r Standesbeamte! Zivilstands­
beamte . des einen Staates aufgenommen, aus­
gestellt oder beglaubigt und mit dem Dienst­
siegel oder Dienststempel! Amtsstempel ver­
sehen hat, bedürfen zum Gebraudl im anderen 
Staate keiner Beglaubigung. 

der smweizerisme Zivilstandsbearnte einen 
Geburtssmein, der aum die Randanmerkungen 
wiedergibt. 

Die im Absatz 1 bezeichneten Angaben sind 
beizufügen. 

Artikel 3. 

(1) Wird die Eheschließung eines Angehörigen 
des einen Staates im Gebiet des anderen Staates 
beurkundet, so übersendet 

der österrei,misme Standesbeamte eine Hei­
ratsurkunde unter Angabe des' Heimatortes 
des smweizerismen Ehegatten; 

der smweizerisme Zivilstandsbeamte einen 
Ehesmein unter Angabe der Wohnadresse der 
Ehegatten und des österreimischen Standes­
amtes, das das Ehefähigkeitszeugnis aus­
gestellt hat. 

II. ABSCHNITT. (2) -Werden zum Heiratseintrag Randvermerke 
Aus tau s c 'h von Per s 0 n e n s t a n cl s- eingetragen, so übersendet, ausgenommen im 
ur k und e n / Zi viI s ta n d s u r k und e n. Falle des Artikels 4, 

Artikel 2. 

(1) Wird die Geburt eines Angehörigen des 
einen Staates im Gebiet des anderen Staates 
.beurkundet, so übersendet 

. der österreimische Standesbeamte eine Ge­
burtsurkunde unter Angabe des Heimatortes 
der Eltern desehelimen Kindes; bei unehe­
licher Geburt des Ortes und Datums der 
Geburt und des Heimatortes der Mutter; 

der smweizerische Zivilstandsbeamte einen 
Geburtssmeinunter Angabe des Ortes und 
Datums der Eheschließung der Eltern des 
Kindes und der,en' Wohnadresse; bei unehe­
limer Geburt des Ortes und Datums der Ge­
burt der Mutter, 'deren Wohnadresse sowie 
deren letzten Wohnsitzes in österreich. 

der österreimisme Standesbeamte eine be­
glaubigte Absmrift der Eintragungen 1m 
Familien bum; 

der smweizerisme Zivilstands beamte einen 
Ehesmein, der auch die Randanmerkungen 
wiedergibt. 

Die 'im Absatz 1 bezeimnetenAngaben sind 
beizufügen. 

Artikel 4. 

(1) Wird im Gebiet des einen Staates die Schei­
dung einer Ehe ausgesprodlen und ist entweder 

die Ehe im Gebiet des anderen Staates geschlos­
sen worden oder einer der Ehegatten Angehöri­
ger des anderen Staates, so übersendet 

1. bei Scheidung in Osterreim: . 
(2) Werden zum Geburtseintrag Randvermerke wenn die Ehe in österreim geschlossen worden 

eingetragen, so übersendet, ausgenommen 1m ist, der Standesbeamte des Ehesmließungsortes 
Falle des Artikels 6, eine beglaubigte Absmrift der Eintragungen im 

der österreimisme Standesbeamte eine be- Familienbuch sowie eine mit dem Zeugnis der 
glaubigte Absmrift der Eintragungen im Ge- Rechtskraft versehene Ausfertigung der Ent-
burtenbumj I schei~ung, durm die die Ehe gesmieden ist; 
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wenn die Ehe in der Schweiz geschlossen 
worden ist, das Scheidungsgericht eine mit dem 
Zeugnis der Rechtskraft versehene Ausfertigung 
der Entscheidung, durch die die Ehe geschieden 
ist; 

2. bei Scheidung 'in der Schweiz: 

, wenn die Ehe in der Schweiz geschlossen 
worden ist, der Zivilstandsbeamte des Trauungs­
ortes einen Eheschein, der auch die Randanmer­
kungen wiedergibt, sowie eine mit dem Zeugnis 
der Rechtskraft versehene beglaubigte Abschrift 
der Entscheidung, durch die die Ehe geschieden 
ist; 

wenn die Ehe in österreich geschlossen worden 
ist, der Zivilstandsbeamte des Wohnsitzes der 
geschiedenen Ehegatten eine mit dem. Zeugnis 
der Rechtskraft versehene beglaubigte Abschrift 
~er Entscheidung, durch die die Ehe geschieden 
1St. 

(2) . Dies gilt entsprechend, wenn die Ehe für 
nichtig / ungültig erklärt, aufgehoben oder wenn 
das Bestehen oder Nichtbestehen der Ehe fest­
gestellt worden ist. 

(3) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten 
nicht, wenn keiner der Ehegatten einem der 
beiden Staaten angehört. 

Artikel 5. 

(1) Wird der Tod eines Angehörigen des einen 
Staates im Gebiet des anderen Staates beurKun­
det, so übersendet 

der österreichisdIe Standesbeamte eine 
Sterbeurkunde unter Angabe des Heimatortes 
des Verstorbenen; 

der schweizerische Zivilstandsbeamte einen 
Todesschein unter Angabe der Wohnadresse 
des Verstorbenen und dessen letzten Wohn­
sitzes in österreich; falls der Verstorbene ver­
heiratet gewesen ist, außerdem des Ortes und 
Datums der Eheschließung. 

(2) Werden zur Eintragung des Sterbefalles / 
Todes Randvermerke eingetragen, so übersendet 

der österreichische Standesbeamte eine 
beglaubigte Abschrift der Eintragungen im 
Sterbebuch; 

der s,chweizerische Zivilstandsbeamte einen 
Todesschein, der auch die Randanmerkungen 
wiedergibt. 

Die im Absatz 1 bezeichneten Angaben sind 
beizufügen. 

schließung seiner Eltern Angehöriger des 
anderen: Staates gewesen, 

so übersendet 
der österreichische Standesbeamte, vor dem die 

Ehe geschlossen worden ist, 
wenn die Geburt des Kindes nicht in Öster­

reich beurkundet ist, die Heiratsurkunde d~r 
Eltern unter Angabe deren Heimatortes und 
des Ortes und Datums der Geburt des Kindes; 

wenn die Geburt des Kindes in österreich 
beurk~ndet ist, eine beglaubigte Abschrift der 
Eintragungen im Familienbuch, in das das Kind 
nach der Legitimation als eheliches Kind ein­
getragen worden ist, und eine Abschrift des mit 
dem Zeugnis der Rechtskraft versehenen Be­
schlusses des Vormundschaftsgerichtes, durch 
den die Legitimation des Kindes festgestellt 
worden ist, sowie die Geburtsurkunde des 
Kindes; 
der schweizerische Zivilstandsbeamte, von dem 

die Legitimation beurkundet worden ist, 
den Eheschei~ der Eltern, wenn die Eltern 

vor einem schweizerisch·en Zivilstands beamten 
geheiratet haben; 

einen Auszug aus dem Familienregister, 
wenn, die Eltern nicht vor einem schweizeri­
schen Zivilstandsbeamtengeheiratet haben, 
aber im Familienregister eingetragen sind; 

den Geburtsschein des Kindes, wenn ein 
schweizerischer Zivilstandsbeamter die Geburt 
des Kindes beurkundet hat; den Legitimations­
schein. 

(2) Die dem Standesbeamten I Zivilstands­
beamten im Absatz 1 auferlegte Mitteilungs­
pflidtt gilt entsprechend hinsichtlich der Ein­
tt:agungen, durch die die Eintragung der Legiti­
mation oder diese selbst berührt wird, 

für den Standesbeamten, vor dem die Ehe 
geschlossen worden ist, wenn die Geburt des 
Kindes nicht in österreich beurkundet ist, oder 
für den Standesbeamten, der das Geburtenbuch 

'führt; 

für den Zivilstandsbeamten;, von dem die 
Legitimation beurkundet worden ist. 

(3) Die Vorschriften der Absätze 1 und 2 
gelten auch, wenn nicht das Kind., aber der Vater 
zur Zeit der Eheschließung Angehöriger dtfs 
anderen Staates gewesen ist. 

Artikel 7. 

Artikel 6. (1) Beruht die MitteilungspfIi,cht darauf, daß 
ein Angehöriger des anderen Staat,es beuroffen 

(1) Wird im Gebiet des einen Staates eine Ehe- wird, so besteht diese Mitteilungspflicht auch 
schließung beurkundet, durch die ein Kind legi- da;nn, wenn die betmffen.e Person neben de,r 
timiert worden ist, und ist entweder Staatsa,ngehörigkeit des lI11'der,en Staates auch 

die Geburt des Kindes im anderen Staate noch die des einen Staates oder die eines dritten 
beurkundet oder das Kind zur Zeit der Ehe- I Staates hat. 
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(2) Den Ang,ehöl'igen des anderen Staates 
stehen hinsichtlich der Mitteilungspflicht die 
Staatenlos,en mit Wühnsitz oder gewöhnlichem 
Aufenthalt im anderen Staate gleich. 

Artikel 8. 

PersünenlStandsurkunden / Zivilstandsurkunden 
werden zumindest münaüich dem örtlich zu­
ständigen Konsulat des anderen Staates über­
sandt. 

III. ABSCHNITT. 

B e s c h a f fun g von Ehe f ä h i g k e i t s­
z e u g n 1 s sen. 

Artikel 9; 

Will ein Angehöriger das einen. Staa'tes im 
anderen Staate heiraten, so leitet der Standes­
beamte / Zivil19tandsbeamte des Eheschließurugs­
staates den Antrag des Verlobten :luf Ausstel­
lung eines EhefähigkeitszeugnilSses an .den zu­
ständigen Zivils,tandsbeamten / Standesbeamten 
des Heimatstaates weiter. Er fügt dem Antrag 
die i'n; Anlage 1 zu dieser Vereinbarung auf­
gezählten Urkunden für beide Verlobte ber. 

Artikel 10. 

(1) Der Standesbeamte / Zivilstands beamte des 
Heimatstaates übersendet da'S Ehefähigkeits­
zeugnis dem Zivilstandsbeamten / Standesbeam­
ten des Eheschließungsstaates. Die vorgelegten 
Urkunden werden gleichzeitig zurückg;esaa1Jdt; 
den Antrag behält der Standesbeamte/ Zivil­
standsbeamte zurück. 

(2) Hindernis'se gegen die Ausstellung des 
Zeugnisses sind mitzuteilen. 

Artikel 11. 

Für den Antrag auf Ausstellung erl1fes Ehe­
fähigkeitszeugnisses wird ein dreisprachiger Vor­
druck verwendet, des'S,en Muster di.eser Vef\ein­
barung aIs Anlage 2 beigefügt ist. 

Artikel 12. 

Einem ni'cht in deutscher Sprache abgefaßnen 
Sch,riftstück ist vom 'Verlobten eine beglaubigte 
deutsche übersetzung beizufügen. 

3 

Artikel 13. 

Da's Ehefähigkeitszeugnis wird gebührenfrei 
ausgestell t. 

Artikel 14. 

(1) Die Staaten teilen ein:IJnder die Vorsch;riften 
mit, d,ie für die örtli,che Zuständi,gkeit des Stan­
desbeamten / Zivilstandsbeamten zur Aus'stellung 
des Ehefähigkeitszeugnisses gelten. 

(2) Die zur Zeit geltend'CUl Vorschriften sind 
aus Anlage 3 ersi,chtloich. 

IV. ABSCHNITT. 

S chi u ß b e s tim m u 'ni gen. 

Artikel 15. 

(1) Diese Vereinbarung tritt am 
Monans na,ch Austausch der 
urkunden in Kraft. 

1. des dritten 
Ratifikations-

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Ve,reinha'rung 
tritt die Vereinbarung vüm 9. Dezember .1953 
über die erleichterte Beschaffung vo,n Ehefähig­
keittszeugnissen sowie über den Austa.us,ch von 
Persünenstandtsurkunden außer Kraft. 

Artikel 16. 

Diese Vereinbarung wird auf die Dauer von 
fünf Jahren vom Tag ihres Inkrofttretens an 
geschlossen. Wenln sie Mcht sechs Monate vor 
Ablauf der Vertragsdauer gekündirgt wird, bleibt 
sie jewei,ls ein wei ter,es Jahr in Kraft. 

ZU URKUND DESSEN haben die Bevoll-c 

mächtigten beider Vertragssoaanen diese Verein­
barung unt·erzeichnet und mit Siegeln versehen. 

WIEN, am 26. April 1962 

Für die Republik österreich: 

Kreisky m. p. 

Für die Schweizerirsd1e Eidgenossenschaft: 

B. v. Fischer m. p. 
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Anlage 1 

Urkunden 

die beizubringen sind 

von österreichern von Schweizern 

bei Eheschließung in der Schweiz bei Eheschließung in Osterreich 

I. 

von Verlobten, die ledig und handlungsfähig sind, 

1. Nachweis des letzten Wohnsitzes oder ge- 1. Nachweis des Wohnsitzes, 
wöhnlichen Aufenthaltes in Osterreich, 

2. beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenbuch, 2. Zivilstandsausweis des' Zivilstandsamtes des 
die nicht länger als sechs Monauzurückliegt, Heimatortes, Gültigkeitsdauer: sechs Monate, 

3. Heiratsurkunde der Eltern (für Verlobte, die 
unehelich geboren sind: Geburtsurkunde der 
Mutter), 

4. Staatsbürgerschaftsnadlweis. 

II. 

3. Bescheinigung des 
beamten, daß die 
zUm Zwecke der 
haben. 

österreichischen Standes­
Verlobten das Aufgebot 
Eheschließung beantragt 

von Verlobten, die beschränkt handlungsfähig oder nicht ehemündig/minderjährig 
oder entmündigt sind 

(zusätzlich zu 1.) 

l.Bräutigam zwischen 18 und 21, Braut unter 
16 Jahren: Beschluß des österreichischen Vor­
mundschaftsgerimtes über die Befreiung vom 
Erfordernis der Ehemündigkeit, 

2. Braut unter 21 Jahren, sofern sie nicht durch 
Gerimtsbesmluß aus der väterlichen Gewalt 
endassen oder für volljährig erklärt worden 
ist: Einwilligung des gesetzlichen Vertreters 
und der Sorgeberechtigten (Vater, Mutter, 
Vormund), 

1. Bräutigam zwisfhen 18 und 20, Braut zwismen 
17 und 18 Jahren: Ehemündigerklärung durm 
smweizerisme Kantonsreg.ierung, 

2. Braut zwischen 18 und 20 Jahren: Einwilli­
. gung der gesetzlichen Vertreter (Vater und 

Mutter, Vormund), 

3. bei besmränkter Entmündigung: Einwilligung 3. bei Entmündigung: Einwilligung des gesetz-
des gesetzlichen Vertreters. limen Vertreters. 
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Wir wollen in österreich/der Schweiz heiraten 1). 

Nous desirons nous marier en Autriche/Suisse 1). 
Intendiamo sposarci in Austria/Svizzera 1). 

Wir überreichen folgende Urkunden 2): 

Ncius remettons les pieces suivantes 2): 
Produciamo j seguenti documenti 2): 

für den Bräutigam 
pour le fiance 
per 10 sposo 

für die Braut 
pour la fiancce 
per la sposa 

........................ . . 

................. . e ..... 

am 
.................... , le 

il 

Unterschriften 
Signature~ 
Firme 

19 .. 

Die Richtigkei! der Unterschrift wird beglaubigt. 
L'authenticite des signatures est certifiee. 

E'certificata l'autenticid delle firme. 

Der Standesbeamte/Zivilstandsheamte: 
L'officier 'de l'etat civil: 

L'ufficiale dello stato civile: 

..................................... 

• 

I) Nichtzutreffendes ist zu ;treichen. 
J) Biffer ce qui ne convient pas. 
1) Cancellare quanto non,fa al caso. 

2) Die Urkunden sind mit dem Ehefähigkeitszeugnis zurückzugeben. 
2) Les pieces seront rendues avec le certificat de capacite matrimoniale. 
2) I documenti prcsentati saranno resliituiti al momento deI rilascio del certificato di capacid. al matri­

monio. 

o 

. 5 
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III. 

von Vedobten, die verheiratet waren' 
(zusätzlich zu 1.) 

1. Nachweis der Auflösung oder Nichtigerk:lä­
rung der früheren Ehen (Sterbeurkunde, mit 
Bestätigung der Rechtskraft versehene ge­
richtliche Entscheidungen über die Todes­
erklärung oder die Beweisführung des Todes 
des anderen Ehegatten sowie über die Schei­
dung, Aufhebung oder Nichtigerklärung der 
früheren Ehen, Heiratsurkunden der früheren 
Ehen; sofern nicht ein Gericht des Staates 
entschieden hat, dem beide Ehegatten zur Zeit 
der Entscheidung angehört haben,Bescheid 
des Bundesministeriums für Justiz über die 
Anerkennung der ausländischen Entscheidung)., 

2. bei Wiederverheiratung der Frau vor Ablauf 
von zehn Monaten seit Auflösung oder Nichtig­
erklärung der früheren Ehe: Befreiung vom 
Eheverbot der Wartezeit durch den Standes­
beamten, 

3.'bei Scheidung der früheren Ehe wegen Ehe­
bruches mit dem anderen Verlobten: Be­
freiung vom Eheverbot des Ehebruches, 

4. bei Schwägerschaft in gerader Linie: Befreiung 
vom Eheverbot der Schwägerschaft. 

1. Familienschein des' Zivilstandsamtes des 
Heimatortes an Stelle von 1., 2., Gültigkeits­
dauer: sechs Monate, 

2. bei Scheidung der letzten Ehe: Rechtskräftiges 
Urteil, wenn die Scheidung noch nicht drei 
Jahre zurückliegt, 

3. bei Wiederverheiratung der Frau vor Ablauf 
von 300 Tagen seit Auflösung oder Ungültig­
erklärung der früheren' Ehe: Abkürzung der 
Wartefrist 'durch den schweizerischen Richter. 

o 

Können Urkunden nicht beigebracht ,werden, so sind beweiskräftige Ersatzurkunden beizu­
bringen. Können auch Ersatzurkunden nicht vorgelegt werden, so kann der Verlobte eine eides­
stattliche Erklärung abgeben; die Unterschrift muß von dem Standesbeamten/Zivilstandsbcamten 
beglaubigt sein. Die Beurteilung der Frage, ob die Ersatzurkunde oder eine eidesstattliche Erklärung 
genügt, unterliegt der freien Beweiswürdigung des Standesbeamten/der kantonalen Aufsichtsbehörde 
im Zivilstandswesen des Heimatstaates. 
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Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses. 
Demande d'un certificat de capacite matrimoniale. 

Domandadi rilascio di un certificat'o di capacid al matrimonio. 

Die nachstehend bezeichneten Vedobten wollen miteinander die Ehe eingehen. 
Les fiances designes ci-apres desirent contracter mariage. 
Gli sposi designati qui appresso intendono contrarre matrimonio. 

Zu diesem Zweck stellt der/die 
Dans cette intention 
A tale scopo 

den Antrag auf Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses. 
demande la delivrance d'un certificat de capacite matrimoniale. 
domanda il rilascio di un certificato di capaciü a1 matrimonio. 

Die Ver lobten machen hiezu folgende Angaben: 
Les fiances donnent les indications suivantes: 
Gli sposi forniscono le indicazionl seguenti: 

1. Familienname 

- der Bräutigam 
le fiance 
10 sposo 

die Braut 
la fiancee 
la sposa 

Anlage 2 
Annexe 2 

Allegato 2 

7 

Nom ....................................................................... . 
Cognome 

2. Vornamen 
Prenoms .......................................................................... . 
Nomi 

3. Beruf 
Profession 
Professione 

4. Staatsangehörigkeit 
Nationalite 
Cittadinanza 

5. Geburtsdatum und -ort 
Date et lieu de naissance 
Data e luogo di nascita 

6. a) Wohnsitz 
(Ort, Bezirk, Straße, Haus-Nr.) 
Domicile 
(Jocalite, district, rue, n 0) 

Domicilio 
(localid, distretto, strada, numero) 
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b) Letzter gewöhnlicher Aufenthalt in österreich 
(Ort, Bezirk, Straße, Haus-Nr.) 
Derniere residence habituelle en Autriche 
(localite, district, rue, nO) 
Ultima residenza in Austria 
(localiü, distretto, strada, numero) < 

c) Heimatort in der Schweiz 
Lieu d'origine en Suisse 
Luogo di attinenza in Syizzera 

•••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••• 0"' •••• 

7. Familienstand 
(le~lig, verwitwet, geschieden) 
Etat civil 
(ceIibataire, veuf, divorce) 
Stato civile 
(cel1be, vedovo, divorziato) 

8. Frühere Ehen und ihre Auflösungsgründe 
Mari·ages anterieurs et causes de leur dissolution ... ; ................................. . 
Matrimoni precedenti e cause deIloro scioglimento 

Wir sind nicht miteinander verwandt oder verschwägert I). 
Nous ne sommes pas paren<ts de sang ou par aUiance 1). 
Non siamo ne consanguinei ne altrimenti imparentati 1). 

Wir sind in folgender Weis~ miteinander verwandt oder verschwägert I): 
Nous sommes apparentes comme suit 1): 

Siamo imparentati come segue I): 

Wir stehen in keinem Adoptiof\sverhältnis zueinander. 
Nous ne sommes, l'un a l'egard de !'autre, ni adoptant nt adopte. 
Non siamo, vicendevolmente, ne adottati ne adottanti. 

Wir stehen - nicht - unter Vormundschaft 1). 

Nous sommes - ne sommes pas - sous tutelle I). 
Siamo - non siamo - sotto tu tela 1). 

') Nichtzutreffendes ist zu streichen. 
1) Biffer ce qui ne convicnt pas. 
1) Cancellare quanto non fa a! caso. 
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Anlage 3 

Vorschriften für die örtliche Zuständigkeit des Standesbeamtcn/Zivilstandsbeamten zur 
Ausstellung des Ehefähigkeitszeugnisses. 

a) Republik österreich: 

Zur Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses, dessen ein österreichischer Staatsbürger _zur Ehe­
schließung im Auslande bedarf, ist der Standesbeamte zuständig, in dessen Bezirk der Verlobte 
seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines Wohnsitzes seinen Aufenthalt hat. Hat der Verllobte 
in Österreich weder Wohnsitz noch Aufenthalt, so ist der Ort des letzten gewöhnlichen Aufent­
haltes maßgebend; hat er sich niemals oder nur vorübergehend in Österreich aufgehalten, so ist· 
der Standesbeamte des Standesamtes Innere Stadt - Mariahilf Wien zuständig. 

Sind beide Verlobte österreicher, so genügt es, daß· ein österreichischer Standesbeamter das 
Ehefähigkeitszeugnis ausstellt, auch wenn nicht beide Verlobte im gleichen Standesamtsbezirk 
Wohnsitz oder Aufenthalt gehabt haben. . 

b) Schweizerische Eidgenossenschaft: 

Ein für' die Trauung eines Schweizers (Bräutigam oder Braut) im Ausland notwendiges Ehe­
fähigkeitszeugnis wird vom zuständigen schweizerischen Zivilstandsbeamten nur auf Grund eIner 
Verkündigung ausgestellt. 

Für die Zuständigkeit zur Ausstellung des Ehefähigkeitszeugnisses gilt folgendes: 
1. Wohnt der Bräutigam ·in der Schweiz, so ist - ohne Rücksicht auf die Staatsangehörigkeit der 

Verlobten - der Zivilstandsbeamte zuständig, ,in dessen Kreis der Bräutigam seinen Wohnsitz 
hat. 

2. Wohnt nur die Braut in der Schweiz, so ist - ebenfalls ohne Rücksicht auf die Staatsangehörig­
keit der Verlobten - der Zivilstandsbeamte zuständig, in dessen Kreis die Braut ihren Wohn­
sitz hat. 

3. Wohnt keiner der Verlobten in der Schweiz, so ist der Zivilstandsbeamte zuständig, in dessen 
Kreis der Heimatort des schweizerischen Ver,lobten gelegen ist. Sind beide Verlobte schweize­
rische Staatsangehörige, so kann der Antrag auf Ausstellung des Ehefähigkeitszeugnisses wahl­
weise an den Zivilstandsbeamten des Heimatortes des Bräutigams oder der Braut gerichtet 
werden; das von einem Zivilstandsbeamten ausgestellte Ehefähigkeitszeugnis gilt für beide Ver­
lobte. 

o 
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Erläuternde Bemerkungen 

Allgemeine Bemerkungen: 

Die im BGBL Nr. 164/1954 verlaJutbarte, am 
1. Juli 1954 in Kraft getretene Vereilrubamng 
vom 9. Dezember 1953 zwischen der Repruhlik 
Ost'crreidl und der Sch weizeri&ch,en Eidgenoss,en­
s'Chaft über die erleiclt,terte Beschaffung von Ehe­
fähigkeitszeugnissen sOWlie über ,den Austausch 
von Pel1Sonens'tan~hurkuJfltd~n, die insbesondere 
für ,den Fall der Eheschließung von österreichi­
schen Staatsbürgern und Schweizerbürgern ' im 
Inter,esse der Vereinfa,chung und Bes,chleunigung 
des Schriftverkehrs zwisch'en österreich ischen 
Standesbeamten und schweizerischen Zivilsta'l1Ids­
beamten geschlossen woro,el1l 'Est, Süll auf Grund 
der Enzwi\Smen gemachten Eorfahrung'en undUJll­
ter B,erücksichtigrung der beiderseits geäußerten 
Wünsche geändert und durch die am 26. April 
1962 unterzeichnete Vereinbarung, ersetzt wer­
den. Insbesol1!dere soU der Artikel 8 der derzeit 
geltenden Vereinbarung wesentlich erWlei,tert 
werden. Dagegen werden d,ie derzeilt gelnenden 
Bestimmungen über di,e Bes,chaffUing von Ehe­
fähigke.jtszeuglllissen~ die sich sehr bewährt 
haben, nur eine unwesentli'che Änderung er­
fahren'. 

Besondere Bemerkungen: 

Zu Abschnitt I Artikel 1: 

Dvese BestilmmUll1lgregeit den El1Itfali de'r Be­
glaubigung von Personenstandlsurkunden. 

Im Gegensatz zu Artikel 5 ,de,r g.eltenden Ver­
einbarung vom 9. Dezember 1953, die den Ent­
fall der Beglaubigunlg von Personel1lstandsurkun­
denl1lUr für den Fall der Eheschli'eßung vorsieht, 
wird nunmehr ganz aLJgemein bestimmt, daß 
Personensta,ndsurkunden des einen Snaate5 z,um 
Gebrauch im anderen Staat kei'ner Beglaubigung 
bedürfen, gle,vchgültig, für welchen Zweck sie 
benö,tigt werden. 

Zu Abschnitt 11 Artikel 2 bis 8: 

:Qiese Bestimmungen behandeln den gegen­
seitigen Austausch von Personenstandsurkunden 
und vonEnt~cheidungen, die den Personenstand 
betreffen. 

Im Gegensatz zu Artikel 8 der geltenden Ver­
einbarung vom 9. Dezember 1953, die nur den 
gegenseitigen Austausch von Geburts-, Heirats­
und Sterbeurkunden vorsieht, sollen nunmehr 
auch Randvermerke, die zu der Beurkundung 
einer Geburt, einer ,Eheschließung oder eines 
Sterbefalles eingetragen werden, mitgeteilt und 
Entscheidungen in Ehe- und Legitimationssachen 
übers'endet werden. 

Zu Artikel 2,3 und 5: 

Wird nach dem Inkrafttreten dieser Verein­
barung im Gebiet der Schweizerischen Eidgenos­
senschaft die Geburt, die Eheschließung oder der 
Tod eines österrei'chischen Staatsbürgers be­
urkundet, so hat der schweizerische Zivilstands­
beamte wie bisher einen Gehurts-, Ehe- oder 
Todesschein zu übermitteln. 

Wird zu einer in der Schweizerischen Eidgenos­
senschaft beurkundeten Geburt, einer Ehe­
schließung oder einem Sterbefall eines österreichi­
schen Staatsbürgers ein RandvermeI1k, zum Bei­
spiel eine Namensänderung oder eine Annahme 
an Kindesstatt, eingetragen, so hat der schweize­
ri~e Zivilstandsbeamte einen Geburtsschein, 
einen Eheschein oder einen Todesschein, der auch 
die Randanmerkungen wiedergibt, zu über­
senden. 

Analog hat der österreichische Standesbeamte 
vorzugehen, wenn er die· Geburt, die Ehesch1ie~ 
ßung oder den Tod eines Schweizerbür,gers 
beurkundet oder zu der Beurkundung einer Ge­
burt, einer Eheschließung oder eines Sterbefalles 
eines Schweizerbürgers einen Randvermerk ein­
trägt. 

Unter die Angaben, die bei. der Geburt eines 
österreichischen unehelichen Kindes inder 
Schweiz vom schweizerischen Zivilstandsbeamten 
gemäß Artikel 2_dieser Vereinbarung mitzuteilen 
sind, wurde aus praktischen Erwägungen auch der_ 
letzte Wohnsitz der unehelichen Mutter in öster­
reich aufgenommen, um die Feststellung des 
österreidIischen V ormund~chaftsgerich tes zu er­
leichtern. 

<:> 
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Zur erleichterten Feststellung des österreiehi­
sehen Ahhandlungsgeriehtes ist der schweizerische 
Zivilstandsbeamte verpflichtet, auf den gemäß 
Artikel 5 dieser Vereinbarung zu übersendenden 
Todess·chein den letzten Wohnsitz des Verstor­
benen in Osterreieh zu vermerken. 

Die durdt diese Artikel für den Standes­
beamten normierte Verpflichtung Zur übersen­

, dung von Personenstandsurkunden bedeutet eine 
Änderung des Personenstandsgesetzes. 

b) wenn ledig, im Geburtenbuch (Geburts­
register) und im Familienbuch (Heirats­
register) der Eltern des Verstorbenen. 

B. Sterbefälle unehelich geborener Personen: 

a) wenn verheiratet, im Geburtenbuch (Ge­
burtsregister) und im Familienbuch (Hei­
ratsregister) des Verstorbenen; 

b) wenn ledig, im Familienbuch (Heirats­
register) der Großeltern des Verstorbenen; 
falls ein Familienbuch noch nicht angelegt 
wurde, im Geburtenbuchder Mutter des 
Verstorbenen. 

Durch die Artikel 2, 3 und 5 dieser' Verein­
barung soll die Möglichkeit geschaffen werden, 
die in der Schweizerischen Eidgenossenschaft ein­
getretenen Personenstandsfälle von österreichi­
schen Staatsbürgern auf Grund der übermittelten 
Personenstandsurkunden in den in Betracht 
kommenden Personenstandsbüchern (Pers'Ürien~ 
standsregistern) zu vermerken, sofern diese 
Bücher im Inland vorhanden sind. 'Diese Artikel 
begründen eine Anwendbarkeit der einschlägigen 

Nach deI). Bestimmungen des Personenstands­
gesetzes (im folgenden PStG.) vom 3. November 
1937, (deutsches) RGBl. I S. 1146, das seit 1. Jän­
ner 1939 in Osterreich gilt, hat der Standes­
beamte für die Beurkundung der Geburten das 
Geburtenbuch, für die Beurkundung der Ehe­
schließungen das Familienbuch und für die Be­
urkundung der Sterbefälle das Sterbebuch zu 
führen. Vor der Einführung dieses Gesetzes 
wurden in Osterrei,ch für die Beurkundung der 
Geburten das Geburtsregister, für 'die Beurkun­
dung der Eheschließungen das Heiratsregister und 
für die Beurkundung der Sterbefälle das Sterbe­
register geführt. 

, . ' Bestimmungen des PStG. über dessen Geltungs­
Nach .den Bestimmungen des PS~.G. sind im i bereich hinaus und bedeuten somit eine Ände­

Inland emge:retene Personenstandsfalle (Gebur-' rung dieses Gesetzes,. 
ten, Eheschließungen öder Sterbefälle) außer 
ihrer Beurkundung noch in folgenden Personen-
standsbüchern zu vermerken, sofern diese Bücher Zu Artikel 4: 
im Inland vorhanden sind: 

I. Geburten: 

a) eheliche Kinder: 1m Familienbuch der 
Eltern; im Falle der Eheschließung der 
Eltern vor dem 1. Jänner 1939: im Heirats­
register der Eltern; 

b) uneheliche Kinder: im Familienbuch der 
Großeltern; wurde für diese ein Familien­
buch nicht angelegt, in der Ge'burtsmatrik 
der Mutter. ' 

H. Eheschließungen: 

a) ehelich geboren~r Ehepartner: 

1. im Geburtenbuch des Ehepartners und 
2. im Familienbuch der Eltern; im Falle der 

Eheschließung der Eltern vor dem 1. Jän­
ner 1939: im Heiratsregister der Eltern; 

b) unehelich geborener Ehepartner: 

1. im Geburtenbuch des Ehepartners und 

2.im Familienbuch der Großeltern; wurde 
für diese ein Familienbuch nicht angelegt, 
in der Geburtsmatrik der Mutter., 

ur. A. Sterbefälle ehelich geborener Personen: 

. a) wenn verheiratet, im Geburtenbuch (Ge­
burtsregister) und im Familienbuch (Hei­
ratsregister) des Verstorbenen, 

Dieser Artikel behandelt d,ie übermittlung von 
Entscheidungen in Ehesadten. 

Gemäß § 9 PStG. wird für jede neu gegründete 
Familie bei der Eheschließung' ein besonderes 
Blatt im Familienbuch ,eröffnet. Dieses Blatt 
besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil dient der 
Beurkundung der Heirat, der zweite der Ein­
tragung der Familienangehörigen. 

Gemäß § 12 dieses .Gesetzes werden am Rande 
des Heiratseintrages unter anderem die Eheschei­
dung, die Aufhebung der Ehe, die Nichtigerklä­
rung der Ehe und die Feststellung des Nicht­
bes-tehens der Ehe vermerkt. 

Zu Abs. 1 Z. 1 erster Halbsatz: 

Wird die in Oster reich geschlossene Ehe eines 
Schweizerbürgers in österreich ges·chieden, so hat 
der Eheschließungs~tandesbeamte auf Grund der 
ihm vom Gericht übermittelten Ausfertigung der 
rechtskräftigen Entscheidung die, Ehescheidung 
am Rande des Heiratseintrages zu vermerken. 
Sodann hat er eine beglaubgite Abschrift der Ein­
tragungen im Familienbuch he'rzusrellen und 
diese init einer Ausfertigung d~rgerichtlichen 
Errtscheidungdem zuständigen schweizerischen 
Konsul zu übersenden. Die in diesem Artikel für 
den österreichischen Standesbeamten statuierte 
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Verpflichtung zur übersendung der beglaubigten 
Abschrift der Eintragungen im Familienbuch be­
deutet eine Änderung des PStG; 

Zweiter Halbsatz: 

Wird die in der Schweiz geschlossene Ehe 
eines Schwei,zerbürge!rs in Osterrei,ch geschieden, 
so hat"da eine standesamtliche Beurkuri,dung der 
Eheschließung in Öste,rreich nicht gegeben ist, 
da's Scheidungsgericbt dem zuständigen schweize­
rischen Konsul eine Ausfertigung des Scheidungs­
urteils zu übersenden. (S~ehe hiezu auch § 132 
Abs. 2 lit. d Geo., BGBI. Nr. 264/1951.) 

Zu Abs. 1 Z. 2 erster Halbsatz: 

Wird .die in der Schweiz geschloss1ene Ehe eines 
österreichischen Staatsbürgers in ,der Schweiz ge­
schieden, so hat der schweizerische Zivilstands­
beamtedes Trauungsortes ,einen Eheochein, der 
den Verm,erk über die Ehesch,e;idung enthält, 
sowie eine rechtskräfüge Ausfertigung des 
Scheidungsurteils dem zuständigen österreichi­

13 

bed·arf einer besonderen Regelung. Sie wird da­
dur,ch ausgelöst, daß in einem der VertJragsstaaten 
eine Eheschließung beurkundet wird, durch die 
e,in Kind legitimiert worden ist. Es soll ,also ni,cht 
auf die Eheschließung selbst, sondern auf die 
Beurkundung ankommen, weil nach dem Schweiz(/!\ 
Rechte die Eheschließung eines Schweiierbürgers 
auch dann in der Schweiz beurkund,et wird, wenn 
diese Ehes,chließung ine:inem ander,en Staate 
stattfindet. In Osterreich werden in der Regel, 
abgesehen von dem Falle des, § 41 PStG., di,e 
Eheschließung und die Beurkundung der Ehe­
schließung zusammenfallen. 

Voraussetzung für die Mitteilungspflicht ist, 
da,ß entweder die Geburt des Kindes in dem 
anderen Vertra.gsstaat beurkundet oder da's Kind 
zur Zeit der Eheschließung seiner Eltern An­
gehöriger dc!s anderen V ertrags§taa tes gewes,en 
ist; diesen .beiden Mögl,ichkeiten ist nach Abs. 3 
der Fall gleichgesetzt, daß zwar nicht das Kind, 
aber der Vater zur Zeit der Eheschließung An­
gehöriger des anderen Vertragsstaates gewesen ist. 

schen Konsul zu übersenden. Die übermi~tdt'~:n Die erstgenannte Voraussetzung, daß nämlich 
Unterlagen können in österreich nur in staats- die Geburt des Kindes im anderen Staate be­
bürge.r.s,chaftsr,echtlicher Hinsil~t ~erwertet we~-'I urkundet ist,. ist für .österreiCh und für die 
den, Jedoch erst ,dann, ~enn dIe In der Sch,,:,elZ Schweiz in gleicher Weise bedeutsam, in öster­
ausgesproch,ene Ehescheidung auf Grund emes reich deshalb, weil das Vormundschaftsgericht 
Antrages gemäß § 24 der 4. DVOEheG. durch gemäß ,dem im österreichischen Personenstands­
das Bundesministerium für Justiz anerkannt ist. recht geltenden Territorialitätsgrundsatz das Ver­

Zweiter Halbsatz: 

Wird die in Oster reich geschlossene Ehe eines 
österrei,chischen Staatsbürgers in der Schwe5z ge­
schreden,so hat der Zivils,tandsbeamte des W olm­
sitzes des gesch,iedenen Ehegatten eine mit dem 
Zeugnis der Rechtskraft versehene beglaubigte 
Abschrift der .gerichtLiChen Entscheidun.g zu über. 
senden. Diese Entscheidung kann gemäß § 12 
PStG. am Rande der in Osterreich beurkundeten 
Eintragung der Ehes,chließung j,edoch erst dann 
vermerkt werden, wenn sie auf Grund eines An­
trages gemäß § 24 der 4. DVOEheG. durch das 
Bundesministerium für Justiz anerkannt lislt. 

Zu Abs. 2: 

Analog ist vorzugehen, wenn die Ehe für 
nichtig - nach schweizerischem Recht für un­
gültig -erklärt oder aufgehoben oder wenn das 
Bestehen oder Nichthestehen der Ehe festgestellt 
wird. 

Werinauch eine Feststellung über das Bestehen 
einer Ehe nach dem in den beiden Vertrags­
staaten geltenden Recht grundsä1tzlich nicht in 
e:inem Personenstandshuch v,ermerkt wird, wurde 
dieser Fall doch auf schweizer,i~chen WunsdI in 
die Vereinbarung aufgenommen. 

Zu Artikel 6: 

Die Mitte,ilungspfli1cht im Falle der Legitimation 
eines Kindes durch nachfolgende Ehes,c4ließung 

fahren nach § 31 PStG., nänilidI die Feststellung 
des Eihtritts der Legitimation; ohne Rücksli,cht 
auf die Statsangehörigkeit der ß.eteiligten durch­
zuführen hat. Der zweitgenannte F,all, daß näm­
lich das Kind Staatsan,gehö,rvger des einen oder 
des ,anderen Vertragsstaates war, ist gleichf,alls 
für beide Staaten beldeutsam, für östeneich des­
halb, weil über e!n österreichisches uneheliches 
Kind grundsätzIich die österrei'chische Vormund­
schaftsgerichtsbarkei,t gegeben ist und daher im 
Falle der Legitimation dieses Kindes c,in allenfalls 
anhängiges Vormundschaftsverfahr,en beendet 
werden muß. Der letzte Fall, daß nämli,ch der 
Vater Angehöri.ger eines der Vel"tragssuaten ge­
wesen ist, ist hauptsächli'ch für die Schweiz be­
deutsam, weil in den schweiz,er,ischen Familien­
regi'stern die Eheschließung eines Schweize,r­
bürgers beurkundet y.rird, ,gleichgültig wo diese 
Eheschließung stattg.efunden hat. Für thterrei,ch 
ist nur eine mittelbare Bedeutung insoweit ge­
geben, als das Kind eines österreichischen Staats­
bürgers durch die Legitimation die Staatsbürger­
schaft des Vaters erwirbt, also in den österrei­
chischen Staatsbürgerschaftsverband eintritt. 

Die Mi1tteilungspflicht des österreichischen 
Standesbeamten ist verschieden gestaltet, je nach­
dem ,die Geburt eines Kindes in Os,terreich be­
urkundet ist oder nicht. ht sie in Osterreich be-· 
urkundet, so muß nämllich,w.ie bereits ange­
deutet worden ist, da's Ve·rfahren n.a1ch § 31 PStG. 
durchgeführt werden. Erst auf Grund einer dies-
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bezüglichen Beschlußfassung des V qrmundsch.afts~ I und· Sverbeurkunden alsbald na.ch der Beurkwn­
gerichts darf der Standesbeamte den Eintritt der dung, die übrigen Urkunden gesammelt zum Be­
Legitimation am Rande des Gebul'tenbu.chsbei~ ginnei'nes jeden Yi'eri:eljahres zu Übersenden 
schreiben. Deshalb mußte für die~en Fall an- sind, soUen nach der am 26. April 1962 u,n'ter­
geordnet werqen, daß der österreichischt: Standes- :z,.eichtrileten· Yereinbarun:g aIle U r~unden gleich­
beamte auch eine Abschr,ift, des gerichtlichen Be- zeitig, und zwar zumilndest monadirch, dem ön­
schlusses zu ühermit,teln habe. lich zuständigen Konsulat übersendet werden, 

Der Abs. 2 legt den Standesbeamten die Pflicht 
auf, spätere Eintragungen mitzuteilen, die die 
Eintragung der "Legi,timation oder die .. L'egiti­
mationselbst betreffen. Die Eintragung der 
Legitimation wird etwa dadul'ch berührt, daß 
später auf Grund eines besondel'en gel'i~:htlichen 
Ve.rfahrens nach § 47 PStG. eine Beri'chtigung 
der ursprüngli<:h fehlerhaften Eintragung vOr­
genommen wirrd. Die Legitimation selbst wird 
etwa dadurch berührt, daß mi,t gel'ichtlichem 
Urteil festgestellt wird, es sei eine Legitimation 
durch die Eheschließung nicht eingetre>ten. 

über den Abs. 3 ist bereits im Zusammenhang 
mvt dem Abs. 1 gesprochen wOl'den. Die Glelich­
setzung des Falles, daß der Vater zur Zeit der 
Eheschließung Angehöriger des anderen Y,ertrags­
staa'tes gewesöll ist, mit .den anderen Voraus­
setzungen bezieht ~ich auch auf spä,tere Ein­
tragungen zur Legitimation im Sinne des ~bs. 2. 

Zu Artikel 7: 

Nach dies,er Bestimmung· haben die öster­
reichischel1 Stellen die in Artikel 2 bis 6 an­
geführten, einen Schweizerbürger betreffenden 
Beurkundungen und Entscheidungen auch dann 
mitzuteilen, wenn dieSier neben der Schweizer­
bürgers,chaft .auch noch dre öste:rreichische Staats­
bürgerschaf,t besitzt oder Stl'atsangehöriger eines. 
dritten Staates, zum Beispiel der Bundes'republik 
Deutschland oder Italiens, i~t., 

Analog haben die s,chweizerischen Stellen die 
in den Art~keln 2 bis 6 angeführten, einen öster­
reich,ischen Staatsbürger hetreffenden ßeurkun­
dungen und Entscheidungen auch dann mitzu­
teilen, wenn dieser neben der österreichis,chen 
Staatsbürgerschaft auch noch die Schweizerbürger­
schaft besitzt oder Sta.atsangehöriger eines drivten 
Staates, zum Beispiel der Bundesrepublik Deutsch­
land oder Italiens, ist. 

Im Abs. 2 werden die Staatenlosen mit W ohn­
sitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in einem 
Vrerrragsstaat den Angehödgen dioeses Y,ertrags­
stalates hinsichdirch der Mitteilungspflich<t gleich­
ge,stelk. Es ist d~es ein Grundsatz, de'r auch in 
§ 17 der 4. nVOEheG. entha'lten ist; siehe auch 
Artikel 12 dler Genfer Flüch,tlingskO'ruveI1'tiün, 
BGBL N r. 55/1955, der beide Vcrt.l"agsstaaten an­
gehören. 

Zu Artikel 8: 

Während n~ch Artikeil 8 Abs. 3 der Verein­
barung vom 9. Dezember 1953 Geburtsurkunden 

also d:em Konsulat, i·n dessen Amtsberei·ch der 
Standesbe.amte, der· eine ·Mittei'lung zu mache,n 
hat, 'seinen Amtssitz hat.' 

Zu Abschnitt III: 

Dieser Abschnitt behandelt die Beschaffung 
von Ehefähigke,itszeugnissen. 

Die N achbars·chaft Osterr,eichs und der Schweiz 
bri'ngt es mit sich, daß österreichische Staats­
bürg,er, insbesondere weilbIichen Geschlechtes, in 
der Schweiz wegen des dort bestehenden Be­
dades an Arbeitskräften! und wegen der guten 
Entlohnung eine Be~chäftigung suche'u. Die Folge 
davon ist, daß diese Personen vielfa,ch sich ni<:ht 
nurdorr eine dauernde Existenz schaffen, son­
dern auch heir,aten und eine Familie gründen. 
Die Bestimmungen dleses Abschndttes verfolgen 
daher den Zweck, den Angehöri1gen der Ver­
tragsstaaten di'e Eingehung einer Ehe wesenttlich 
zuerLeich,tern. 

Da sich die B'estimmu:ngen des Abschn,ittes 
"Ausstellung von Ehefähigkeitszeugni'Ssen" der 
Vereinbarung vom 9. Dezembe'r 1953 sehr be­
wähl"t haben, werden 5lie unter Vornahme von 
nu'r unwesentliichen Knde1'lungen übernommen,. 

Zu Artikel 9 und 10: 

Nach diesen Bestimmungen haben die An,ge­
hör,igen der Yertragsst,aaten dias Recht, den An­
trag auf 'A usstellung eines Ehefähigkeitszeug­
ni'sses bei dem für ihren Aufenthaltsor,t zustän­
digen Standesbeamten (Zivilstandsbeamten) ein­
zubringen. Hiedurdl werden eine mangelhafte 
Amragstdlung v,ermiedenund ze~traubende 
Rückfragen ausges,ehaltet. Im Interesse einer V,er­
waltungsvereinfachung ist der unmittelbare 
Schriftverkehr zwilschen den Standesbeamten 
(Zivilstandsbeamten) eingeführt. 

Zu Artikel 11: 

Di·ese Regelung iSit mit Rücksicht auf die iln 
der Schweilz als Amtssprache gehende d'eutsch,e, 
französisch,e undi'talieni·sdl'e Spra,ch.e notwendig. 

Zu Artikel 12: 

Durch di.e in diesem Artikel dem Verlobten 
auferlegt.e Y,erpflil(;h:uU'ng zur, Beibri1ngung von 
beglaubig·ten deutschen übersetzungen von 
Schriftstücken, die nicht in !deutsch,er Sprache ab­
gefaßt sind, soll e~n'e Verzögerung in der Be­
handlung von Ant'rägen auf AussteUUlnlg von 
Ehefähigkeiltszeug11Jissen tunli'chst v,ermieden 
werden. 
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Zu Artikel 13: 

Wie bereits gemäß Artikel 6 der VereinharUJIlg 
vom 9. Dez·ember 1953 ist au.m nach dieser Ver­
einbarung das Ehefähigkei~szeugnis gebührenfrei 
auszustellen. 

Zu Artikel 14: 

Auf Grund der in diesem A.rtJikd statui'ert,en 
Verpflichtung Zur Mitteilung der geltenden Vor­
sd1riften über die Ausstellung von Ehefähi,g-

15 

keitszeugnissen werden die Standesbeamten 
(Z,ivilstandsbeamten) rn .die Lage' versetzt wer­
dem, jeweils festzustellen, ob das Ehefähigkeits­
zeugnis von dem örtlich zuständigen Standes­
beamten (ZiviIstandsbeamten) ausgefertigt wor­
den ii>t. 

Zu Abschnitt IV: 

D~eser Abschnitt enthält die üblichen S·chluß­
bestimmung,en. 
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